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o) Volksbildung,
p) Personenstandswesen,
q) ' Allgemeine Verwaltung,
r) Staatliches Eigentum.

Die Leiter selbständiger Sachgebiete sind dem
Rat des Stadtbezirkes und der Stadtbezirksver
sammlung rechenschaftspflichtig. Sie unterstehen 
gleichzeitig den entsprechenden Abteilungen bzw. 
selbständigen Sachgebieten des Rates der Stadt. 
Die Leiter der selbständigen Sachgebiete werden 
auf Vorschlag des Rates des Stadtbezirkes nach 
Zustimmung der fachlich zuständigen Abteilungs
leiter bzw. Leiter selbständiger Sachgebiete des 
Rates der Stadt von der Stadtbezirksversammlung 
bestätigt.

VI.
Hauptaufgaben des Rates des Stadtbezirkes

1. Auf dem Gebiet der Organisations- und Massenarbeit:

a) ständige organisatorische Stärkung des 
Apparates des Rates des Stadtbezirkes;

b) Kontrolle der Durchführung der Gesetze, 
Beschlüsse des Ministerrates, des Bezirks
tages und des Rates des Bezirkes;
Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse 
und Verfügungen der Stadtverordnetenver
sammlung und des Rates der Stadt, der 
Stadtbezirksversammlung sowie seiner eige
nen durch seine selbständigen Sachgebiete;

c) Einbeziehung der Werktätigen in die Arbeit 
der örtlichen Organe der Staatsgewalt und 
planmäßige Qualifizierung aller Mitarbeiter;

d) verstärkte Einbeziehung der Frauen und 
Jugendlichen in die wirtschaftliche, kul
turelle und politische Arbeit und Durch
führung von Maßnahmen zu ihrer Quali
fizierung für leitende Funktionen;

e) Unterstützung der Arbeit der Ständigen 
Kommissionen und Gewährleistung einer 
engen Zusammenarbeit der einzelnen Sach
gebiete mit den entsprechenden Ständigen 
Kommissionen;

f) Hilfe für die Abgeordneten bei ihrer Zu
sammenarbeit mit der Bevölkerung, Organi
sierung von Vorträgen, Seminaren und des 
Erfahrungsaustausches mit den Abgeord- I 
neten sowie die Kontrolle über die richtige 
Erledigung der Beschwerden;

g) regelmäßige Schulung der Haus- und j 
Straßenvertrauensleute und gute Anleitung 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben.

2. Auf dem Gebiet der Verbesserung der Arbeit des | 
Staatsapparates und der Kontrolle über die Durchfüh
rung der Weisungen übergeordneter Organe:

a) überprüft er die Arbeit der staatlichen, 
genossenschaftlichen und sonstigen öffent
lichen Einrichtungen für den Stadtbezirk 
und kontrolliert die Durchführung der 
Weisungen übergeordneter Organe. Er trifft I 
Maßnahmen zur Rationalisierung der Arbeit | 
und zur ständigen Festigung der Arbeits- ’ 
disziplin;

b) führt er den Kampf für die Verwirklichung I 
des Prinzips der größten Sparsamkeit, gegen i

Bürokratismus und Schlendrian in der 
Arbeit des Rates, der Sachgebiete und aller 
staatlichen, genossenschaftlichen und sonsti
gen öffentlichen Einrichtungen im Stadt
bezirk.

3. Auf dem Gebiet der Planung:
a) arbeitet er die Pläne zur Entwicklung der 

Volkswirtschaft und des sozialen und kul
turellen Aufbaus des Stadtbezirkes aus, legt 
diese Pläne den übergeordneten Organen 
zur Bestätigung vor. Er erarbeitet einen 
Perspektivplan für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft seines Gebietes;

b) kontrolliert er die Erfüllung der Pläne für 
die Entwicklung der Volkswirtschaft sowohl 
in ihrer Gesamtheit als auch in den ein
zelnen Wirtschaftszweigen;

c) unterstützt er alle Maßnahmen zur Er
forschung materieller Hilfsquellen zur 
Mobilisierung örtlicher Reserven und zur 
Beteiligung der Bevölkerung an der Lösung 
der Planaufgaben;

d) unterstützt der Rat des Stadtbezirkes die 
zentralgeleitete Wirtschaft bei der Durch
führung der Schwerpunktaufgaben des 
Fünf jahrplans, insbesondere hinsichtlich 
aa) der Bereitstellung von Arbeitskräften, 
bb) der Bereitstellung von Wohnraum,
ce) der Versorgung der Werktätigen mit 

Lebensmitteln und Bedarfsgütern, 
dd) der sozialen und kulturellen Betreuung 

der Werktätigen.

4. Auf dem Gebiet der Örtlichen Industrie und des Hand
werks:

a) unterstützt er alle Maßnahmen zur Entwick
lung der volkseigenen örtlichen Industrie 
und Erfüllung ihrer Planaufgaben;

b) trifft er Maßnahmen zur Entwicklung des 
genossenschaftlichen Handwerks;

c) Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen in den Privatbetrieben.

5. Auf dem Gebiet der Entwicklung der Landwirtschaft
und der Forstwirtschaft:

a) organisiert er allseitig die Festigung des 
Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und 
den werktätigen Bauern und unterstützt 
besonders die Entwicklung und Stärkung 
der volkseigenen Güter und MTS;

b) leitet er die Planerfüllung, die allseitige 
Entwicklung der Produktion, insbesondere 
die Maßnahmen zur Steigerung der Hektar
erträge, zur Erweiterung der Ackerfläche, 
zur Erhöhung der Viehbestände und Steige
rung der Leistungen;

c) leitet er die Herbst- und Frühjahrsbestellung 
sowie die Ernteeinbringung an und kontrol
liert die landwirtschaftlichen Arbeiten;

d) trifft er Maßnahmen, damit der werktätigen 
Landbevölkerung die Erkenntnisse der fort
geschrittensten Landwirtschaftswissenschaf
ten und der Neuerermethoden vermittelt 
werden;


